
   

2. Satzung zur Änderung 
der Satzung der Stadt Soltau über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 

der städtischen Kindertagesstätten Berliner Platz und Stalmannstraße 
___________________________________________________________________ 
 
Aufgrund der §§ 6,10, und 11 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-gesetzes 
(NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 16.12.2014 (Nds. GVBl. S. 434) in Verbindung mit § 20 des 
Niedersächsischen Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 07.02.2002 (Nds. GVBl.  
S. 57), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 18.12.2014 (Nds. GVBl. S. 
477) sowie § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fas-
sung vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 41) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 279) hat der Rat der Stadt Soltau in seiner Sitzung am 
18.05.2017 folgende Gebührensatzung beschlossen: 
 

§1 
 
Änderung der Satzung der Stadt Soltau über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung der städtischen Kindertagesstätten Berliner Platz und Stalmannstraße 
 
Die Satzung der Stadt Soltau über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
städtischen Kindertagesstätten Berliner Platz und Stalmannstraße wird wie folgt geän-
dert: 
 
§ 2 Abs. 4:  
 
Soweit Betreuungsplätze zur Verfügung stehen, sollen auch schulpflichtige Kinder der 
Grundschulen aufgenommen werden (Hort), deren Eltern berufstätig sind. Ein Rechtsan-
spruch hierauf besteht nicht.  
 
§ 3 Abs. 3:  
 
In bestimmten Ausnahmefällen  
b.) bei dringend erforderlicher Veränderung der Betreuungszeit über einen begrenzten 
Zeitraum (mindestens von einer Woche), wie z.B. für die Schulferien.  
 

§ 2 
Neufassung der Satzung 

 
Die Verwaltung wird ermächtigt, die mit dieser Satzung beschlossenen Änderungen in 
den Text der Satzung einzuarbeiten und deren geänderte Fassung zu verwenden. 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Die 2. Änderungssatzung tritt am 1. August 2017 in Kraft. 
 

Soltau, 19.05.2017 
 
 
 

Helge Röbbert 
Bürgermeister 


